
 

 

 

Notwendige Unterlagen für die Erteilung einer Gaststättenerlaubnis 

 
 

1) Antrag 
(vollständig und deutlich ausfüllen) 

 
2) Gültiger Personalausweis oder Reisepass 

(Nicht EU-Ausländer müssen eine Aufenthaltserlaubnis, Aufenthaltsberechti-
gung bzw. Arbeitserlaubnis haben, die zu einer Gewerbeausübung berechtigt) 

 
3) Grundrisszeichnung, Schnittzeichnung, Lageplan, Nutzflächenberechnung der 

Gaststättenräume 
 
4) Miet- bzw. Pachtvertrag, soweit Sie nicht Eigentümer sind 
 
5) Verzichtserklärung 

(formlose Erklärung des Vorgängers, dass er auf seine Gaststättenkonzession 
verzichtet) 

 
6)  

a) Führungszeugnis (Beleg-Art „0“) 
b) Auskunft aus dem Gewerbezentralregister (Beleg-Art „9“)  

(beides zu beantragen bei der örtlichen Ordnungs-/Meldebehörde) 
 
7) Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung, 

(zu beantragen beim zuständigen Finanzamt) 
 
8) Auskunft aus dem Schuldnerverzeichnis: online unter 

www.vollstreckungsportal.de 
 
9) Unterrichtungsnachweis der Industrie- und Handelskammer (IHK), sofern Sie an 

einem Unterrichtungsverfahren noch nicht teilgenommen haben 
 
10) Bescheinigung nach dem Infektionsschutzgesetz (Gesundheitszeugnis) für alle 

Personen, die Speisen herstellen, behandeln, zubereiten o. servieren  
(zu beantragen beim zuständigen Gesundheitsamt) 

 
11) Versorgungsvertrag der Stadtwerke 


